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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektrisch
ansteuerbares Anzeigeelement (1) für eine optische Anzei-
gevorrichtung, mit einer strukturierten Schicht (2), die eine
Mehrzahl Pixel (3) aufweist, und mit mindestens einer Elek-
trodenschicht (6) mittelbar oder unmittelbar auf einer struk-
turierten Seite (2.1) der strukturierten Schicht (2) sowie mit
einer Dünnschichttransistoren aufweisenden aktiven Matrix
(7), die selektiv ansteuerbare Steuerelektroden aufweist, um
wahlweise einzelne oder mehrere bestimmte Pixel (3) mit
einem elektrischen Feld zu durchsetzen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die mindestens eine Elektrodenschicht
(6) einteilig über die strukturierte Seite (2.1) der strukturier-
ten Schicht (2) erstreckt und dass die aktive Matrix (7) in Be-
trachtungsrichtung auf das Anzeigeelement (1) oberhalb von
der Elektrodenschicht (6) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektrisch ansteu-
erbares Anzeigeelement für eine optische Anzeige-
vorrichtung, mit einer strukturierten Schicht, die ei-
ne Mehrzahl Pixel aufweist, und mit mindestens ei-
ner Elektrodenschicht mittelbar oder unmittelbar auf
einer strukturierten Seite der strukturierten Schicht
sowie mit einer Dünnschichttransistoren aufweisen-
den aktiven Matrix, die selektiv ansteuerbare Steu-
erelektroden aufweist, um wahlweise einzelne oder
mehrere bestimmte Pixel mit einem elektrischen
Feld zu durchsetzen. Die Erfindung betrifft weiterhin
ein entsprechendes Herstellungsverfahren. Derarti-
ge Anzeigevorrichtungen sind beispielsweise aus der
US 2006/0285067 A1, der WO 2009/036272 A1 und
aus der DE 10 2010 013 153 A1 bekannt.

[0002] Wie es auch in den vorgenannten Druck-
schriften beschrieben wird, ist es gängige Pra-
xis, Elektrowetting-basierte Anzeigevorrichtungen
mit Hilfe von Dünnschichttransistoren aufweisenden
aktiven Matrizen, wie sie aus der LCD-Produktion be-
kannt sind, anzusteuern.

[0003] Da die aktive Matrix bei den aus dem Stand
der Technik bekannten Anzeigevorrichtungen in Be-
trachtungsrichtung auf die Anzeigefläche des Anzei-
geelements unterhalb der strukturierten Schicht an-
geordnet ist, muss die Kontaktierung jeder einzelnen
Zelle der aktiven Matrix durch die strukturierte Schicht
hindurch erfolgen, was optisch nachteilig ist und ins-
besondere eine Verringerung der Apertur der Ge-
samtvorrichtung bedingt. Neben den optischen Nach-
teilen bedingt der aus dem Stand der Technik be-
kannte Aufbau der Anzeigeelemente einen erhöhten
Herstellungsaufwand.

[0004] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung,
ein gattungsgemäßes elektrofluidisches Anzeigeele-
ment für eine optische Anzeigevorrichtung derart wei-
ter zu entwickeln, dass es eine hohe Apertur aufweist
und gleichzeitig einfach und damit kostengünstig her-
zustellen ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein elektrofluidisches Anzeigeelement gemäß An-
spruch 1 gelöst. Der nebengeordnete Patentan-
spruch 10 betrifft ein entsprechendes Herstellungs-
verfahren. Die jeweils abhängigen Ansprüche 2 bis
9 sowie 11 bis 14 beschreiben vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung.

[0006] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sich die
mindestens eine Elektrodenschicht einteilig über die
strukturierte Seite der strukturierten Schicht erstreckt
und dass die strukturierte Seite der aktiven Matrix zu-
gewandt angeordnet ist.

[0007] Dadurch, dass die strukturierte Seite der akti-
ven Matrix zugewandt angeordnet ist, ist erfindungs-
gemäß zur Ansteuerung der aktiven Matrix keine
Durchkontaktierung durch die strukturierte Schicht
mehr notwendig. Dies hat den Vorteil, dass in der
strukturierten Schicht dementsprechend keine das
Erscheinungsbild sowie die Apertur des Anzeigeele-
ments beeinträchtigenden Kontaktstellen vorliegen.
Daraus ergibt sich auch unittelbar die vereinfachte
und damit kostengünstigere Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Anzeigeelements. Erfindungsgemäß
ist es sogar möglich, dass sämtliche unterhalb der
aktiven Matrix angeordneten Schichten, die struk-
turierte Schicht, die Elektrodenschicht, eine etwai-
ge dielektrische Schicht sowie eine eventuell vor-
handene Hydrophobisierung, oder andere funktiona-
le Schichten als homogene, durchgehende und un-
strukturierte Schichten ausgebildet sind und damit
beispielsweise in einem gängigen Abscheidungsver-
fahren hergestellt werden können, ohne dass auf-
wendige Nachbearbeitungen, insbesondere Struktu-
rierungsschritte, zwingend notwendig sind.

[0008] Der erfindungsgemäße Aufbau des Anzeige-
elements erlaubt weiterhin, dass bei der Herstellung
bis zuletzt auf die konkrete Ausgestaltung des Anzei-
geelements Einfluss genommen werden kann. Wäh-
rend beispielsweise die strukturierte Schicht mit den
darauf abgeschiedenen funktionalen Schichten als
ein Standardbauteil bereitgestellt werden kann, er-
laubt es die Auswahl der bei der Herstellung zuletzt
aufgebrachten aktiven Matrix beispielsweise Einfluss
auf die Auflösung und damit auf die Apertur der Vor-
richtung zu nehmen. So kann etwa über die Auswahl
der aktiven Matrix bis zuletzt bestimmt werden, wie
viele nebeneinander angeordnete Pixel mit einer Zel-
le der aktiven Matrix ansteuerbar sein sollen.

[0009] Bei der bevorzugten Ausführungsform ist das
Anzeigelement ein elektrofluidisches, insbesondere
ein Elektrowetting-basiertes Anzeigeelement ist, bei
dem mindestens eines der Pixel ein Pixelvolumen
aufweist, das mit mindestens einem Reservoir flui-
disch in Verbindung steht, wobei zwischen dem Pi-
xelvolumen und dem jeweiligen Reservoir ein elek-
trisch leitendes und/oder polares Fluid hin und her
bewegbar ist, und wobei die aktive Matrix in Betrach-
tungsrichtung unter einem Abstand zu der strukturier-
ten Seite der strukturierten Schicht angeordnet ist.

[0010] Dabei kann es vorgesehen sein, dass die
aktive Matrix eine Mehrzahl separat mit einer elek-
trischen Spannung beaufschlagbare Steuerelektro-
den aufweist, wobei jede Steuerelektrode einem be-
stimmten Pixel zugeordnet ist und wobei die Anzahl
der Steuerelektroden größer oder gleich der Anzahl
der Elektrodenschichten ist.

[0011] Bei einer Ausführungsform der Erfindung die
aktive Matrix an einer der Elektrodenschicht zuge-
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wandten Unterseite eines das Anzeigeelement ober-
seitig begrenzenden transparenten Decksubstrats
ausgebildet. Auf diese Weise ist es beispielsweise
möglich, die strukturierte Schicht mit den darauf aus-
gebildeten Funktionsschichten als eine erste Bau-
gruppe bereitzustellen, während die auf dem Deck-
substrat angeordnete aktive Matrix eine zweite Bau-
gruppe bildet. Während die erste Baugruppe ein stan-
dardisiertes Bauteil sein kann, kann durch entspre-
chende Auswahl der zweiten Baugruppe, beispiels-
weise hinsichtlich der Zellgröße der aktiven Matrix,
bei der Herstellung bis zuletzt Einfluss auf wesentli-
che Eigenschaften des Anzeigeelements genommen
werden.

[0012] Dabei wird bevorzugt, dass jedes Pixel eine
Pixelfläche aufweist, wobei das Anzeigeelement über
die Pixelfläche mindestens eines Pixels zumindest in
einem Wellenlängenbereich optisch transparent ist,
wenn das betreffende Pixel einen Zustand aufweist,
in dem es in dem Wellenlängenbereich optisch trans-
parent ist.

[0013] Es kann vorgesehen sein, dass in oberhalb
oder unterhalb der Pixelvolumina mindestens eine
Farbschicht mit einer bestimmten Farbe, einschließ-
lich weiß und schwarz, angeordnet ist, wobei das
elektrisch leitende und/oder polare Fluid intranspa-
rent, reflektiv oder im optischen Bereich absorbierend
ist, und wobei sich in dem Pixelvolumen ein transpa-
rentes oder bestimmte optische Wellenlängen absor-
bierendes Fluid befindet, wenn sich das elektrisch lei-
tende und/oder polare Fluid in dem Reservoir befin-
det.

[0014] Dabei sieht die bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung vor, dass oberhalb oder unterhalb je-
des Pixelvolumens eine gesonderte Farbschicht an-
geordnet ist, wobei die Farbschichten in einer Ma-
trix angeordnet sind, wobei in zumindest einer Erstre-
ckungsrichtung der Matrix benachbarte Farbschich-
ten eine unterschiedliche Färbung aufweisen, und
wobei die Färbungen der Farbschichten aus den
Grundfarben eines bestimmten Farbraums ausge-
wählt sind.

[0015] Dies kann auf besonders einfache Art und
Weise dadurch erreicht werden, dass die mindestens
eine Farbschicht an der Unterseite eines optische
transparenten Auflagesubstrats ausgebildet ist, auf
dessen der Unterseite gegenüberliegender Oberseite
das Anzeigeelement über eine der strukturierten Sei-
te der strukturierten Schicht gegenüberliegende Sei-
te mittelbar oder unmittelbar aufgesetzt ist.

[0016] Die elektrische Kontaktierung der aktiven Ma-
trix erfolgt besonders bevorzugt durch die Untersei-
te des Decksubstrats und durch eine der Untersei-
te gegenüberliegende Oberseite des Decksubstrats
hindurch. Diese Ausführungsform ermöglicht es so-

mit, dass sämtliche die elektrische Kontaktierung der
aktiven Matrix betreffenden Maßnahmen auf die die
aktive Matrix betreffende Baugruppe (siehe oben) be-
schränkt sind. Die die strukturierte Schicht, die Elek-
trodenschicht und die eventuell vorhandenen weite-
ren funktionalen Schichten aufweisende Baugruppe
weist keine Mittel und Vorkehrungen auf, welche der
Kontaktierung der aktiven Matrix dienen. Diese Bau-
gruppe ist damit auch aus diesem Grund besonders
einfach und kostengünstig herstellbar.

[0017] Das erfindungsgemäße Herstellungsverfah-
ren weist die Schritte auf:

a) Bereitstellen einer strukturierten Schicht, die ei-
ne Mehrzahl Pixel aufweist;
b) Aufbringen mindestens einer elektrisch leiten-
den, transparenten Elektrodenschicht unmittelbar
oder mittelbar auf einer strukturierten Seite der
strukturierten Schicht; und
c) Anordnen einer Dünnschichttransistoren auf-
weisenden aktiven Matrix, die selektiv ansteuer-
bare Steuerelektroden aufweist, unter einem be-
stimmten Abstand zu der Elektrodenschicht,

dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt b) die min-
destens eine Elektrodenschicht einteilig über die
strukturierte Seite der strukturierten Schicht aufge-
bracht wird und dass im Schritt c) die strukturierte Sei-
te der aktiven Matrix zugewandt angeordnet wird.

[0018] Bei der bevorzugten Ausführungsform weist
mindestens eines der Pixel ein Pixelvolumen auf,
das mit mindestens einem Reservoir fluidisch in Ver-
bindung steht, wobei zwischen dem Pixelvolumen
und dem jeweiligen Reservoir ein elektrisch leitendes
und/oder polares Fluid hin und her bewegbar ist.

[0019] Die bevorzugte Ausführungsform des Her-
stellungsverfahrens kann weiterhin vorsehen, dass
nach dem Schritt b) eine unstrukturierte, einteilige,
dielektrische Schicht, wahlweise gefolgt von einer
lückenlosen oder einer zur Ausbildung von Klebe-
stellen Unterbrechungen aufweisenden Hydrophobi-
sierung, auf die Elektrodenschicht aufgebracht wird.
Während die dielektrische Schicht dazu dient, eine
möglichst gleichmäßige Ausbreitung des elektrisch
leitenden und polaren Fluids in dem Pixelvolumen zu
erreichen, wenn dieses mit einem elektrischen Feld
durchsetzt wird, hat die Hydrophobisierung die Funk-
tion, eine möglichst restlose und gleichmäßige Ver-
drängung des elektrisch leitenden und polaren Fluids
aus dem Pixelvolumen in das Reservoir zu erreichen,
wenn das elektrische Feld abgestellt wird.

[0020] Bei der bevorzugten Ausführungsform ist wei-
terhin vorgesehen, dass die strukturierte Schicht im
Schritt a) auf einem optisch transparenten Substrat
bereitgestellt wird, wobei das Verfahren weiterhin das
Aufbringen einer Farbschicht mit einer bestimmten
Farbe, einschließlich weiß und schwarz, auf eine der
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strukturierten Schicht abgewandte Seite des Substra-
tes aufweist.

[0021] Die besonders einfache Herstellung des er-
findungsgemäßen Anzeigeelements wird dadurch er-
reicht, dass die strukturierte Schicht, die Elektro-
denschicht und, falls vorgesehen, die dielektrische
Schicht und/oder die Hydrophobisierung und/oder die
Farbschicht und/oder die Farbschichten auf einem
ersten Substrat und die aktive Matrix auf einem zwei-
ten Substrat bereitgestellt werden, wobei das Verfah-
ren weiterhin das Anordnen des ersten und des zwei-
ten Substrats derart zueinander aufweist, dass die
aktive Matrix einen bestimmten Abstand zu der struk-
turierten Schicht und zu der Elektrodenschicht auf-
weist. Das erste Substrat mit seinem Schichtaufbau
sowie das zweite Substrat mit der aktiven Matrix kön-
nen somit getrennt voneinander hergestellt werden
und erst in einem finalen Arbeitsschritt zu dem erfin-
dungsgemäßen Anzeigeelement in der vorbeschrie-
benen Weise miteinander vereinigt werden.

[0022] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden
anhand der nachstehenden Figuren erläutert. Dabei
zeigt:

[0023] Fig. 1 ein elektrofluidisches Anzeigeelement
in perspektivischer Darstellung gemäß der bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung, bei dem zur bes-
seren Veranschaulichung die erste und die zweite
Baugruppe des Anzeigeelements noch nicht mitein-
ander vereinigt wurden;

[0024] Fig. 2 die Ausführungsform gemäß Fig. 1,
nachdem die erste und die zweite Baugruppe mit-
einander vereinigt worden sind, mit separierten Farb-
schichten zur besseren Veranschaulichung; und

[0025] Fig. 3 eine Detailquerschnittsansicht der Aus-
führungsform gemäß den Fig. 1 und Fig. 2.

[0026] Bei dem in Fig. 1 dargestellten auf Elektro-
wetting basierenden Anzeigeelement 1 gemäß der
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung besteht
die erste Baugruppe aus dem ersten Substrat 10,
auf welchem die strukturierte Schicht 2 mit ihrer
strukturierten Seite 2.1 aufgebracht ist. Die Schicht
2 kann beispielsweise eine strukturierte Polymer-
schicht sein, wobei die Strukturierung der Polymer-
schicht auch nach dem Aufbringen auf das Aufla-
gesubstrat 10 erfolgen kann. Nachdem die struktu-
rierte Schicht 2 auf dem Auflagesubstrat 10 aufge-
bracht worden ist, folgt eine Beschichtung mit ei-
nem transparent leitfähigen Material, beispielsweise
einem TCO, zur Herstellung der Elektrodenschicht 6.
Die Elektrodenschicht 6 kann in einem gängigen De-
positionsverfahren über die gesamte Fläche des ers-
ten Substrats bzw. der strukturierten Schicht als eine
zusammenhängende unstrukturierte Schicht abge-
schieden werden. Es ist jedoch auch denkbar, dass

die Elektrodenschicht und eventuell vorhandene wei-
tere funktionale Schichten als voneinander getrenn-
te, separate Schichten ausgebildet sind. Es ist bei der
beschriebenen Ausführungsform keine Nachbehand-
lung der Elektrodenschicht 6 notwendig. Nachdem
die Elektrodenschicht 6 aufgebracht worden ist, kann
auf diese eine ebenfalls unstrukturierte, dielektrische
Schicht gefolgt von einer lückenlosen Hydrophobisie-
rung aufgebracht werden. Die erste Baugruppe ba-
sierend auf dem Auflagesubstrat 10 besitzt somit nur
eine strukturierte Schicht, nämlich die Schicht 2 und
darüber hinaus lediglich homogene, unstrukturierte
Schichten, wodurch die Herstellung sehr stark verein-
facht wird.

[0027] Bei der in den Figuren dargestellten Aus-
führungsform sind die Pixelvolumina 3 quaderförmig
ausgebildet, während an jeweils einem längsseitigen
Ende jedes quaderförmigen Pixelvolumens 3 ein Re-
servoir 4, in welchem ein elektrisch leitendes und/
oder polares Fluid vorgehalten ist, ausgebildet ist.

[0028] Die für die Herstellung elektrofluidischer An-
zeigeelemente notwendigen, einzeln ansteuerbaren
Elektroden werden durch eine zweite Baugruppe,
welche neben dem Decksubstrat 8 eine aktive Ma-
trix 7 aufweist, bereitgestellt. Es ist zu erkennen, dass
die Einzelelektroden der aktiven Matrix 7 Abmessun-
gen aufweisen, die im Wesentlichen den Abmessun-
gen der offenen Oberseiten der Pixelvolumina 3 ent-
sprechen. Es ist leicht zu verstehen, dass die Aper-
tur und das Auflösungsvermögen der hier beschrie-
benen Ausführungsform sehr leicht über die Fläche
der Einzelelektroden der aktiven Matrix 7 variiert wer-
den kann. So ist es beispielsweise denkbar, dass bei
der aktiven Matrix 7 gemäß Fig. 1 Paare von zwei
nebeneinander liegenden Einzelelektroden als eine
Elektrode ausgebildet oder über die Steuerelektronik
des Anzeigeelements 1 stets gleich angesteuert wer-
den, wodurch sich das Auflösungsvermögen des An-
zeigeelements 1 gemäß Fig. 1 verkleinern und seine
Apertur entsprechend vergrößern würde.

[0029] Die von dem Auflagesubstrat 10 bereitgestell-
te Baugruppe kann somit ein im Wesentlichen stan-
dardisiertes Bauteil sein, während sich wesentliche
Eigenschaften des Anzeigeelements 1 über die Aus-
wahl der aktiven Matrix und damit der von dem Deck-
substrat 8 gebildeten Baugruppe vorgeben lassen.

[0030] Die Darstellung gemäß Fig. 2 lässt an der Un-
terseite des Auflagesubstrats 10 Farbschichten 9 er-
kennen, wobei in Erstreckungsrichtung x der Matrix
Farbschichten 9 mit drei unterschiedlichen Farben in
periodischer Abfolge hintereinander angeordnet sind.
Dies können beispielsweise die Farben rot, grün, blau
aus dem RGB-Farbraum sein. In Erstreckungsrich-
tung senkrecht zu der Erstreckungsrichtung x wieder-
holen sich Farbschichten derselben Farbe. Wie zu er-
kennen ist, ist gerade jedem Pixelvolumen 3 eine ge-
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sonderte, darunter liegende Farbschicht 9 zugeord-
net. Je nachdem, ob sich die intransparente, elek-
trisch leitende und/oder polare Flüssigkeit 5 in dem
Reservoir 4 oder in dem Pixelvolumen 3 befindet (s.
Fig. 3), ist die darunter liegende Farbschicht 9 zu er-
kennen oder nicht. Es ist zu erkennen, dass die Aus-
führungsform gemäß den Fig. 1 bis Fig. 3 sowohl für
die Herstellung von transmissiven als auch von re-
flektiven Anzeigeelementen geeignet ist.

[0031] Fig. 1 lässt den besonderen Vorteil der Er-
findung gegenüber dem Stand der Technik erken-
nen. Der erfindungsgemäße Aufbau erlaubt gerade
die Kontaktierung 11 der aktiven Matrix 7 senkrecht
durch die Oberseite und die Unterseite des Deck-
substrats 8 hindurchzuführen. Es sind keine darüber
hinausgehenden Durchkontaktierungen durch weite-
re Schichten hindurch notwendig. Insbesondere ist
eine Durchkontaktierung der strukturierten Schicht 2
erfindungsgemäß nicht vorgesehen.

[0032] Die in der vorstehenden Beschreibung, in
der Zeichnung sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als
auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung
der Erfindung wesentlich sein.
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Patentansprüche

1.  Elektrisch ansteuerbares Anzeigeelement (1) für
eine optische Anzeigevorrichtung, mit einer struktu-
rierten Schicht (2), die eine Mehrzahl Pixel (3) auf-
weist, und mit mindestens einer Elektrodenschicht
(6) mittelbar oder unmittelbar auf einer strukturierten
Seite (2.1) der strukturierten Schicht (2) sowie mit
einer Dünnschichttransistoren aufweisenden aktiven
Matrix (7), die selektiv ansteuerbare Steuerelektro-
den aufweist, um wahlweise einzelne oder mehrere
bestimmte Pixel (3) mit einem elektrischen Feld zu
durchsetzen, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die mindestens eine Elektrodenschicht (6) einteilig
über die strukturierte Seite (2.1) der strukturierten
Schicht (2) erstreckt und dass die strukturierte Seite
(2.1) der aktiven Matrix (7) zugewandt angeordnet ist.

2.  Anzeigeelement (1) nach Anspruch 1, bei dem
das Anzeigelement (1) ein elektrofluidisches, ins-
besondere ein Elektrowetting-basiertes Anzeigeele-
ment ist, bei dem mindestens eines der Pixel (3) ein
Pixelvolumen aufweist, das mit mindestens einem
Reservoir (4) fluidisch in Verbindung steht, wobei zwi-
schen dem Pixelvolumen (3) und dem jeweiligen Re-
servoir (4) ein elektrisch leitendes und/oder polares
Fluid (5) hin und her bewegbar ist, und wobei die ak-
tive Matrix (7) unter einem Abstand zu der strukturier-
ten Seite (2.1) der strukturierten Schicht (2) angeord-
net ist.

3.  Anzeigeelement (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei
dem die aktive Matrix eine Mehrzahl separat mit ei-
ner elektrischen Spannung beaufschlagbare Steuer-
elektroden aufweist, wobei jede Steuerelektrode ei-
nem bestimmten Pixel zugeordnet ist und wobei die
Anzahl der Steuerelektroden größer oder gleich der
Anzahl der Elektrodenschichten (6) ist.

4.  Anzeigeelement (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 3, bei dem die aktive Matrix (7) an einer der Elek-
trodenschicht (6) zugewandten Unterseite eines das
Anzeigeelement (1) oberseitig begrenzenden trans-
parenten Decksubstrats (8) ausgebildet ist.

5.  Anzeigeelement (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, bei dem oberhalb oder unterhalb der Pixelvo-
lumina (3) mindestens eine Farbschicht (9) mit einer
bestimmten Farbe, einschließlich weiß und schwarz,
angeordnet ist, wobei das elektrisch leitende und/
oder polare Fluid (5) intransparent, reflektiv oder im
optischen Bereich absorbierend ist, und wobei sich
in dem Pixelvolumen (3) ein transparentes oder be-
stimmte optische Wellenlängen absorbierendes Flu-
id befindet, wenn sich das elektrisch leitende, polare
Fluid (5) in dem Reservoir (4) befindet.

6.  Anzeigeelement (1) nach Anspruch 5, bei dem
oberhalb oder unterhalb jedes Pixelvolumens (3) ei-
ne gesonderte Farbschicht (9) angeordnet ist, wo-

bei die Farbschichten (9) in einer Matrix angeordnet
sind, wobei in zumindest einer Erstreckungsrichtung
(x) der Matrix benachbarte Farbschichten (9) eine un-
terschiedliche Färbung aufweisen, und wobei die Fär-
bungen der Farbschichten (9) aus den Grundfarben
eines bestimmten Farbraums ausgewählt sind.

7.    Anzeigeelement (1) nach Anspruch 5 oder 6,
bei dem die mindestens eine Farbschicht (9) an einer
Unterseite eines optisch transparenten Auflagesub-
strats (10) ausgebildet ist, auf dessen der Unterseite
gegenüberliegender Oberseite das Anzeigeelement
(1) über eine der strukturierten Seiten (2.1) der struk-
turierten Schicht (2) gegenüberliegende Seite mittel-
bar oder unmittelbar aufgesetzt ist.

8.  Anzeigeelement (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 4, bei dem jedes Pixel eine Pixelfläche aufweist
und wobei das Anzeigeelement (1) über die Pixelflä-
che mindestens eines Pixels zumindest in einem Wel-
lenlängenbereich optisch transparent ist, wenn das
betreffende Pixel einen Zustand aufweist, in dem es
in dem Wellenlängenbereich optisch transparent ist.

9.  Anzeigeelement (1) nach Anspruch 4, bei dem
die aktive Matrix (7) durch die Unterseite des Deck-
substrats (8) und durch eine der Unterseite gegen-
überliegende Oberseite des Decksubstrats (8) hin-
durch elektrisch kontaktiert ist.

10.  Herstellungsverfahren für ein elektrisch ansteu-
erbares Anzeigeelement (1) für eine optische Anzei-
gevorrichtung, das die Schritte aufweist:
a) Bereitstellen einer strukturierten Schicht (2), die ei-
ne Mehrzahl Pixel (3) aufweist;
b) Aufbringen mindestens einer elektrisch leitenden,
transparenten Elektrodenschicht (6) unmittelbar oder
mittelbar auf einer strukturierten Seite der strukturier-
ten Schicht (2); und
c) Anordnen einer Dünnschichttransistoren aufwei-
senden aktiven Matrix (7), die selektiv ansteuerbare
Steuerelektroden aufweist, unter einem bestimmten
Abstand zu der Elektrodenschicht (6),
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt b) die min-
destens eine Elektrodenschicht (6) einteilig über die
strukturierte Seite der strukturierten Schicht (2) auf-
gebracht wird und dass im Schritt c) die strukturier-
te Seite (2.1) der aktiven Matrix (7) zugewandt ange-
ordnet wird.

11.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 10, bei
dem mindestens eines der Pixel (3) ein Pixelvolumen
aufweist, das mit mindestens einem Reservoir (4) flui-
disch in Verbindung steht, wobei zwischen dem Pi-
xelvolumen (3) und dem jeweiligen Reservoir (4) ein
elektrisch leitendes, polares Fluid (5) hin und her be-
wegbar ist.

12.  Herstellungsverfahren nach Anspruch 10 oder
11, bei dem nach dem Schritt b) eine unstrukturier-
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te, einteilige, dielektrische Schicht, wahlweise gefolgt
von einer lückenlosen oder einer zur Ausbildung von
Klebestellen Unterbrechungen aufweisenden Hydro-
phobisierung, auf die Elektrodenschicht (6) aufge-
bracht wird.

13.    Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüch 10 bis 12, bei dem die strukturierte Schicht
(2) im Schritt a) auf einem optisch transparenten
Substrat (10) bereitgestellt wird, wobei das Verfah-
ren weiterhin das Aufbringen einer Farbschicht (9)
mit einer bestimmten Farbe, einschließlich weiß und
schwarz, auf eine der strukturierten Schicht (2) abge-
wandte Seite des Substrates (10) aufweist.

14.    Herstellungsverfahren nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, bei dem die strukturierte Schicht
(2), die Elektrodenschicht (6) und, falls vorgesehen,
die dielektrische Schicht und/oder die Hydrophobisie-
rung und/oder die Farbschicht (9) und/oder die Farb-
schichten (9) auf einem ersten Substrat (10) und die
aktive Matrix (7) auf einem zweiten Substrat (8) be-
reitgestellt werden, wobei das Verfahren weiterhin
das Anordnen des ersten und des zweiten Substrats
(8, 10) derart zueinander aufweist, dass die aktive
Matrix (7) einen bestimmten Abstand zu der struktu-
rierten Schicht (2) und zu der Elektrodenschicht (6)
aufweist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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